
Mutationsmeldung Gefahrgutbeauftragte (GGB)

Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GGBV), SR 741.622

Personalien neue(r) Gefahrgutbeauftragte(r):

Personalien des oder der Gefahrgutbeauftragten:

Name:

Personalien bisherige(r) Gefahrgutbeauftragte(r):

Ort, Datum: Unterschrift:

Verwaltungsgebäude Promenade
8510 Frauenfeld
Tel. 058 345 51 51/Fax 058 345 52 52
www.umwelt.tg.ch

Amt für Umwelt

Meldung Gefahrgutbeauftragte (GGB) nach Art. 7 GGBV 
Unternehmungen, die gefährliche Güter (Gefahrgut) auf der Strasse, auf der Schiene oder auf Gewässern beför-
dern oder sie in diesem Zusammenhang verpacken, einfüllen, versenden, laden oder entladen müssen für jede 
Tätigkeit im Zusammenhang mit der Handhabung gefährlicher Güter einen, eine oder mehrere Gefahrgutbeauf-
tragte (GGB) ernennen und der Vollzugsbehörde unaufgefordert innert 30 Tagen nach der Ernennung die Namen 
der GGB und die in deren Schulungsnachweis aufgeführten Bereiche bekannt geben.

intern extern

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Firma:

Telefon:

E-Mail:

Schulungsnachweis

Name:

Vorname:

Funktion:

Telefon:

Kontaktperson

Bitte einsenden an: 
Amt für Umwelt, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld

Betrieb:

Tel.:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Name:

E-Mail:

Tel.:

Vorname:

Version 2, 11.04.2017

Personalien des oder der Gefahrgutbeauftragten:

Name:

intern extern

Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Firma:

Telefon:

E-Mail:

Mobile:

Mobile:

Bitte eine Kopie des Schulungsnachweises beilegen.

Die Richtigkeit der Angaben bescheinigt:
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